
PLATZNUTZUNGSVERTRAG

Diese schriftliche Vereinbarung wird geschlossen zwischen:

Tennistrainer
Christian Falk Hopf – Tennis Training by ChrisCross
Einhausen 44a, 93138 Lappersdorf
Telefon: +49 (0) 176 8324 1093
E-Mail: info@chriscross.de

Verein
Name des Vereins:

Anschrift:

Vertreten durch (z. B. 1. Vorstand):

Vereinskontakt (Telefon/E-Mail):

Präambel
Der Verein stellt dem Trainer Chris-
tian Falk Hopf Tennisplätze zur Verfügung, damit dieser Tennistraining anbieten kann. Ziel dieser
Vereinbarung ist es, die Rahmenbedingungen der Platznutzung, die Verantwortlichkeiten der Par-
teien sowie organisatorische Abläufe klar zu regeln.

§ 1 Vertragsgegenstand
(1) Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Nutzung der Tennisanlage des Vereins durch den
Trainer zur Durchführung von Tennistraining.

(2) Die konkrete Ausgestaltung der Trainingsangebote (Einzeltraining, Gruppentraining, Kurs-
formate etc.) obliegt dem Trainer nach eigenem Ermessen.

§ 2 Platznutzung
(1) Als Tennistrainer steht dem Trainer der Platz/die Plätze für insge-
samt Stunden pro Woche zur Verfügung.

(2) Die Verteilung der Stunden auf Wochentage und Uhrzeiten wird in Abstimmung mit dem
Verein festgelegt und ist in einer gesonderten Anlage (Platzbelegungsplan) dokumentiert. Ände-
rungen sind im gegenseitigen Einvernehmen möglich.

§ 3 Teilnahme von Nichtmitgliedern
(1) Schüler, die kein Mitglied des Vereins sind, können am Training teil-
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nehmen, stehen jedoch während der Trainingseinheiten nicht unter dem Versicherungsschutz des
Vereins.

(2) Für Trainingseinheiten von ausschließlich Nichtmitgliedern sind pro Trainingseinheit eine
Platznutzungsgebühr in Höhe von Euro an den Verein zu entrichten.

§ 4 Organisation und Abrechnung
(1) Der Trainer hat alle organisatorischen Freiheiten, sein Training zu gestalten (Gruppeneintei-
lung, Trainingsinhalte, Methodik, Dauer der Einheiten usw.).

(2) Sämtliche Organisations-, Verwaltungs- und Abrechnungsaufgaben (inklusive Anmeldung der
Teilnehmer, Einzug von Trainingsgebühren, Kommunikation mit den Schülern bzw. Erziehungs-
berechtigten) liegen in der alleinigen Verantwortung des Trainers und werden nicht durch den
Verein übernommen.

§ 5 Aufgaben und Pflichten des Trainers

Der Verein legt folgende Aufgaben, Erwartungen und Pflichten an den Tennistrainer fest:

Pflichtenliste:

1.

2.

3.

4.

5.

Optionale Aufgabenbeschreibung / Konkretisierung:

Hiermit verpflichte ich mich, die oben genannten Aufgaben und Pflichten nach bestem Wissen
und Gewissen zu erfüllen.

§ 6 Laufzeit und Kündigung
(1) Dieser Platznutzungsvertrag tritt am in Kraft und wird auf unbestimmte
Zeit geschlossen, sofern nachstehend nichts anderes vereinbart wird:

(2) Der Platznutzungsvertrag hat eine Kündigungsfrist von Monaten. Die Kündi-
gung bedarf der Schriftform (Brief oder E-Mail).
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§ 7 Schlussbestimmungen
(1) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch
für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses.

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, berührt
dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die Parteien verpflichten sich, anstelle
der unwirksamen Bestimmung eine Regelung zu vereinbaren, die dem wirtschaftlichen Zweck der
unwirksamen Bestimmung möglichst nahekommt.

Ort, Datum:

Unterschrift Trainer Unterschrift Verein
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